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RS OGH 1938/10/5 1Ob536/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1938

Norm

VersVG §68 Abs2

Rechtssatz

Wird dem Versicherten die Gewerbebefugnis ohne sein Verschulden entzogen, dann kann ihm die Aufrechterhaltung

des Versicherungsvertrages infolge des Wegfalls der Geschäftsgrundlage nicht zugemutet werden. (Die Entscheidung

ist zu § 63 Abs 1 OeVersVG ergangen).
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